
Zugangsvoraussetzungen für Praktikumsbetriebe zur Bereitstellung von Praktikums-
plätzen in der außerbetrieblichen Ausbildung sowie für Umschulungsmaßnahmen 
 

1. Die vorgeschlagenen Betriebe sollten folgende Voraussetzungen erfüllen: 
- Das Unternehmen muss in der IT- Branche tätig sein. Ausnahmen bilden 

Praktikumsbetriebe für den Beruf Informatikkauffrau/-mann, diese müssen eine 
entsprechende Fachabteilung vorweisen können und mindestens eine Vollzeitkraft 
für den IT-Bereich beschäftigt haben. 

- Mindestens 6-monatiges Bestehen des Unternehmens. 
- Das Unternehmen muss die Ausbildungsgenehmigung der zuständigen Stelle 

vorweisen können. 
 

2.   Ausstattungsbedingungen 
- Je Praktikumsplatz ein Arbeitsplatz mit Computer und Anbindung an das betriebliche 

Netzwerk 
- Ausreichende Softwareausstattung: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, 

Datenbankprogramm, Programmier-Software 
- Bereitstellung der Möglichkeit, an Betriebssystemen und Netzwerksystemen arbeiten 

zu können 
 

3. Verantwortlichkeiten 
- Während des Praktikumseinsatzes muss dem Praktikanten ein Mitarbeiter für die 

Betreuung zugeteilt werden. Er gewährleistet die ordnungsgemäße, fachliche 
Durchführung des Einsatzes. 

- Dieser Mitarbeiter sollte eine Fachausbildung im IT-Bereich vorweisen können sowie 
mind. 3 Jahre in diesem Fachgebiet tätig sein oder eine langjährige Berufserfahrung 
im IT-Bereich vorweisen können. 

 
4. Bemerkungen 
- Praktikumsbetriebe werden durch die zuständige Stelle nur akzeptiert, wenn eine 

entsprechende Bereitschaftserklärung unterschrieben vorliegt. Dazu gilt 
ausschließlich die Vorlage der IHK. 

- Eine Maßnahmegenehmigung wird nur erteilt, wenn alle notwendigen 
Praktikumsplätze nachgewiesen sind. Eine zwischenzeitliche und mit Auflagen 
belegte Genehmigung wird nicht erteilt. 

- Für die ordnungsgemäße Durchführung des Praktikumseinsatzes ist der Träger der 
Ausbildungs- bzw. Umschulungsmaßnahme verantwortlich. 

- Das Verhältnis zw. Fachkräften, Praktikanten und Auszubildenden muss 
angemessen sein (§27 BBiG).  

- Die betriebliche Projektarbeit (Prüfungsteil A) muss aus dem Tätigkeitsfeld des 
Praktikumsbetriebes kommen und durch den Praktikumsbetreuer fachlich betreut 
werden. 
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